
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fernabsatz- und 
Onlinegeschäfte der Schöpker & Dorgeist Stahl- und 
Röhrengroßhandel GmbH  
 
I. Geltung 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) gelten für alle Verträge über 
die Lieferung von Waren oder sonstigen Leistungen, die eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit (Unternehmer gem. § 14 BGB, im Folgenden „Besteller") mit der Schöpker 
& Dorgeist Stahl- und Röhrengroßhandel GmbH (im Folgenden: „Lieferant“) unter 
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere über den Webshop 
des Lieferanten (www.schoepker-dorgeist.de), nachfolgend „Webshop“) abschließt. 
Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch die Auftragsannahme 
weder ganz noch teilweise Vertragsinhalt, ihnen wird in vollem Umfange widersprochen.  
 
II. Vertragsschluss 
 
1. Sämtliche Angebote des Lieferanten, insbesondere in Katalogen und dem Webshop sind 
unverbindlich. Erst mit Ihrer Bestellung gibt der Besteller ein verbindliches Angebot an zum 
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Dieser wird erst mit Annahme durch den Lieferanten 
wirksam. Vertragspartnerin wird in diesem Fall die der Schöpker & Dorgeist Stahl- und 
Röhrengroßhandel GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Heinz-Peter Dorgeist und 
Andreas Breitmoser, Ridderstraße 60, 48683 Ahaus, Tel: 02561 – 919-0, Fax: 02561 – 919-191, 
E-Mail: kontakt@schoepker-dorgeist.de 
 
2. Der Besteller kann sein Angebot über die Bestellmaske des Webshops oder per E-Mail, per 
Telefax, per Post oder per Telefon abgeben. 
 
III. Bestellung über den Webshop 
 
1. Der Besuch unseres Webshops setzt die vorherige Einrichtung eines Kundenkontos voraus. 
Für eine Bestellung wählt der mit seinem Kundenkonto angemeldete Besteller aus den 
einsehbaren Produkten eines oder mehrere in der jeweils gewünschten Anzahl für den sog. 
Warenkorb aus. Über die Schaltfläche „Zur Kasse“ gelangt der Besteller sodann zur Auswahl 
der gewünschten Zahlungs- und Versandart und Möglichkeit der Eingabe einer von der 
Rechnungsanschrift abweichenden Lieferanschrift. Über die Schaltfläche „Weiter im 
Bestellvorgang“ wird eine Zusammenfassung der Bestelldaten angezeigt. Nach Bestätigung der 
AGB durch Anklicken der der entsprechenden Checkbox gibt der Besteller durch Klicken der 
Schaltfläche „Kaufen“ ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen 
Produkte ab. 
 
2. Bis zum Absenden der Bestellung kann der Besteller alle eingegebenen Daten über die 
Schaltflächen „zurück“ bzw. „Bestelldaten korrigieren“ ändern oder den Vorgang durch 
Schließen des Browserfensters abbrechen.  
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3. Nach Eingang der Bestellung sendet der Lieferant dem Besteller eine 
Bestelleingangsbestätigung per E-Mail, in der der Gegenstand der Bestellung aufgeführt wird. 
Diese kann der Besteller über die Funktion „Drucken“ ausdrucken. Die 
Bestelleingangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei dem Lieferanten 
eingegangen ist. 
 
4. Der Vertrag kommt grundsätzlich erst mit Annahme des Antrags durch den Lieferanten, 
spätestens jedoch mit der Lieferung der bestellten Produkte zustande. Der Lieferant kann den 
Antrag des Bestellers innerhalb von drei Werktagen ab Eingang der Bestellung annehmen. 
Hierzu genügt die Übermittlung einer Auftragsbestätigung in Textform. Nimmt der Lieferant den 
Antrag des Bestellers innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Antrags mit der Folge, dass der Besteller nicht mehr an seinen Antrag gebunden ist. 
 
5. Die in den Artikelbeschreibungen enthaltenen Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich, 
soweit nicht der vertraglich vereinbarte Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. 
 
6. Es steht ausschließlich die deutsche Sprache zum Vertragsabschluss zur Verfügung. 
 
IV. Preise, Versandkosten, sonstige Kosten 
 
1. Die im Webshop angegebenen Preise sind Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer, Verpackungs- 
und Versandkosten und ggf. sonstige Preisbestandteile. Die Versandkosten richten sich u.a. 
nach Versandgewicht, Versandart und Lieferort. Genaue Informationen zu den Versandkosten 
sind über den Link „Versand“ bei der jeweiligen Artikelbeschreibung abrufbar. Die im Einzelfall 
anfallenden Versandkosten sind jedenfalls in der Zusammenfassung der Bestelldaten vor 
Absenden der Bestellung aufgeführt. 
 
2. Sofern der Besteller seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU) hat oder die Zahlung 
von außerhalb der EU vornimmt, können weitere Kosten (z.B. für Zahlungsverkehr oder Einfuhr) 
anfallen, die von dem Besteller zu tragen sind. 
 
V. Fälligkeit, Zahlung, Aufrechnung 
 
1. Die Zahlung des Kaufpreises ist sofort nach Vertragsschluss fällig. 
 
2. Dem Besteller stehen folgende Zahlungsarten zur Verfügung: 
 

 Vorkasse durch Banküberweisung auf Rechnung des Lieferanten. 
 
3. Das Recht mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller gegenüber dem 
Lieferanten nur zu, soweit seine Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis resultieren 
(insbesondere Mängelansprüche), unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 
VI. Lieferbedingungen, Verfügbarkeit der Ware 
 
1. Soweit nicht im Einzelfall anders ausgewiesen, sind grundsätzlich alle über den Webshop 
angebotenen Produkte am Lager verfügbar. Im Einzelfall kann es jedoch sein, dass der Lieferant 
Produkte bei seinen Vorlieferanten nachbestellen muss, bevor er lieferbereit ist. 



 

 

 
2. Die Lieferverpflichtung des Lieferanten steht unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer, 
insbesondere richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, wenn der Lieferant vor 
Vertragsschluss mit dem Besteller ein Deckungsgeschäft mit seinem Vorlieferanten 
abgeschlossen hat und die fehlgeschlagene Selbstbelieferung nicht durch den Lieferanten zu 
vertreten ist. 
 
3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung der bestellten Produkte auf dem 
Versandweg an die von dem Besteller bei der Bestellung angegebene Lieferanschrift. 
 
4. Gelingt dem Transportunternehmen die Zustellung der bestellten Produkte nicht, trägt der 
Besteller die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Besteller die 
Unmöglichkeit der Zustellung nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der 
Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Lieferant ihm die 
Leistung rechtzeitig angekündigt hatte. 
 
5. Teillieferungen sind für den Lieferanten in zumutbarem Umfang zulässig. 
 
VII. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Alle gelieferten Waren bleiben das Eigentum des Lieferanten (Vorbehaltsware) bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die dem 
Lieferanten im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für 
künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechsel, und auch, wenn 
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt 
erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von 
diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. 
 
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für den Lieferanten als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB, ohne ihn jedoch zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Ziff. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und 
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Besteller steht dem Lieferanten 
das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum 
des Lieferanten durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller dem Lieferanten 
bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für den 
Lieferanten. Die Miteigentumsrechte des Lieferanten gelten als Vorbehaltsware im Sinne der 
vorstehenden Ziff.1. 
 
3. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den nachfolgenden Ziffn. 4 bis 6 auf 
den Lieferanten übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht 
berechtigt. 
 
4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit 
sämtlichen Sicherheiten, die der Besteller für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an den 



 

 

Lieferanten abgetreten. Der Lieferant nimmt die Abtretung hiermit an. Die Forderungen dienen in 
demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom 
Besteller zusammen mit anderen, nicht von dem Lieferanten verkauften Waren veräußert, so 
wird dem Lieferanten die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen der Lieferant Miteigentumsanteile gem. 
vorstehender Ziff. 2 hat, wird diesem ein seinem Miteigentumsanteil entsprechender Teil 
abgetreten. 
 
5. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle des Widerrufs des Lieferanten, spätestens aber bei 
Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens. Von seinem Widerrufsrecht wird der Lieferant nur dann Gebrauch machen, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass sein Zahlungsanspruch aus diesem 
oder aus anderen Verträgen mit dem Besteller durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit 
gefährdet wird. Auf Verlangen des Lieferanten ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an den Lieferanten zu unterrichten und diesem die zur Einziehung 
erforderlichen Unterlagen zu geben. 
 
6. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat der Besteller den 
Lieferanten unverzüglich zu unterrichten. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des 
Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie 
nicht von Dritten ersetzt werden. 
 
7. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug ist der Lieferant berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen, zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb des Bestellers zu betreten und 
die Vorbehaltsware unter Anrechnung auf den Kaufpreis bestmöglich zu veräußern. Gleiches 
gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch des 
Lieferanten aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen mit dem Besteller durch dessen 
mangelnde Zahlungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 
Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 
 
8. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., ist der 
Lieferant auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des 
Lieferanten verpflichtet.  
 
VIII. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht, Herstellergarantie 
 
1. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens sieben Tage seit Erhalt schriftlich 
anzuzeigen. Mängel der Ware, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – 
unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen 
Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Bei begründeter Beanstandung kann der Lieferant zum 
Erfüllen des Nacherfüllungsanspruches nach seiner Wahl eine Nachbesserung ausführen oder 
mangelfreien Ersatz liefern. Erst wenn Nachbesserung oder Nachlieferung fehlschlagen, stehen 
dem Besteller nach dessen Wahl die weiteren gesetzlichen Rechte aus Mängelansprüchen zu. 
Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die 



 

 

ursprünglich gelieferte und beanstandete Ware innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der 
Ersatzlieferung an den Lieferanten zurückzugeben. 
 
2. Gibt der Besteller dem Lieferanten nicht unverzüglich Gelegenheit, sich von dem Sachmangel 
zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon 
nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Rechte wegen des Sachmangels. 
 
3. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung hat der Lieferant nur dann zu 
tragen, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis des 
Liefergegenstandes, angemessen sind, keinesfalls aber über 150 % des Kaufpreises. Weitere 
Aufwendungen wie z.B. im Zusammenhang mit dem Aus- bzw. Einbau der mangelhaften bzw. 
nachgelieferten Ware trägt der Lieferant nur nach Maßgabe von Abschnitt IX dieser 
Bedingungen. 
 
 
IX. Haftung 
 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 
Unmöglichkeit, Verzug und unerlaubter Handlung haftet der Lieferant – auch für seine leitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben 
Fahrlässigkeit, im Falle grober Fahrlässigkeit zudem beschränkt auf den bei Vertragsabschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Schaden. 
 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche 
Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft 
herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, 
wenn und soweit der Lieferant die Garantie für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache 
übernommen hat, sowie in Fällen zwingender Haftung nah dem Produkthaftungsgesetz. 
Wesentlich sind solche Vertragspflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf. 
Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
 
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Besteller gegen 
den Lieferanten aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein 
Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon 
unberührt bleiben die Haftung des Lieferanten aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. 
 
X. Information über Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstextes 
 
Bei Bestellung über den Webshop wird der Vertragstext durch den Lieferanten in einer für den 
Besteller nicht direkt einsehbaren Form gespeichert. Alle Bestelldaten kann der Besteller jedoch 
in seinem elektronischen Kundenkonto über die Schaltflächen „Mein Konto“ => „Meine 
Bestellungen“ in Textform einsehen sowie der Bestelleingangsbestätigung bzw. der 



 

 

Auftragsbestätigung entnehmen. Die AGB stehen auf www.schoepker-dorgeist.de zum 
Download bereit. Diese Daten kann der Besteller selbst speichern und / oder ausdrucken. 
 
XI. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
 
1. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Ahaus oder der Sitz des Bestellers. 
 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Besteller gilt in Ergänzung 
zu diesen Bedingungen das deutsche unvereinheitlichte Recht insbesondere des BGB/HGB. Die 
Bestimmungen des Wiener UN-Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den 
internationalen Warenkauf finden keine Anwendung. 
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